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(3) Der Inhalt und die Form der Lief er plan Vorschläge 
wird durch die bilanzierenden Organe nach Abstim
mung mit der Staatlichen Plankommission, Sektor 
Glas/Keramik, festgelegt. Die Lieferplanvorschläge 
müssen auch den nichtgedeckten Bedarf ausweisen.

§ 6
Die Lieferbetriebe b2w. die VEB Altstoffhandel sind 

verpflichtet, die Angebote für vorbereitende Verträge 
entsprechend Ihren technischen Möglichkeiten bis 
31. August des Vorjahres als vorbereitende Verträge zu 
bestätigen.

§ 7
(1) Die bilanzierenden Organe müssen bis 15. Oktober 

des Vorjahres auf der Grundlage der Materialbilanzcn 
die Lieferpläne für das gesamte Jahr, unterteilt nach 
Quartalen, an die Lieferbetriebe bzw. die VEB Altstoff
handel herausgeben.

(2) Bei auftretenden Schwierigkeiten entscheiden die 
bilanzierenden Organe nach Beratung mit den Kon
tingentträgern.

(3) Die Materialfonds des Ministeriums für Bauwesen 
werden bis zum 30. Oktober des Vorjahres durch das 
Staatliche Kontor für Baumaterialien In Abstimmung 
mit dem Ministerium für Bauwesen regional aufgeteilt.

§ 8
Die Lieferbetriebe und die VEB Altstoffhandel sind 

verpflichtet, bis 31. Oktober des Vorjahres die vorbe
reitenden Verträge auf der Grundlage der Lieferpläne 
entsprechend § 13 des Vertragsgesetzes vom 11. Dezem
ber 1957 (GBl. I S. 627) In Lieferverträge umzuwan
deln.

§ 9
(1) Den Bedarfsträgern, die ihren Bedarf gemäß § 2 

nicht direkt an die Produktionsbetriebe einreichen, 
wird im Interesse einer kontinuierlichen Versorgung 
empfohlen, ihren Bedarf bis zum 15. Juli des Vorjahres 
an die örtlichen und fachlich zuständigen Großhandels
organe einzureichen.

(2) Der sozialistische Einzelhandel kann im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen über den Direktbezug 
mit dem zuständigen Großhandelsorgan und Produk
tionsbetrieb zur Durchführung des Direktbezuges den 
Eintritt in die zwischen dem Großhandelsorgan und 
dem Produktionsbetrieb abgeschlossenen Verträge (vor
bereitende Verträge oder Lieferverträge) vereinbaren.

§ 10
Als Anlage zu dieser Anordnung wird die Sorti

mentsliste veröffentlicht, aus der die Erzeugnisse, die 
durch den VEB Altstoffhandel erfaßt werden, ersicht
lich sind.

§ 11
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 5. Novem

ber 1956 über die Verteilung, den Bezug und die Liefe
rung von Erzeugnissen der Leichtindustrie ab 1957 
(GBL II S. 394) für die Glas- und keramische Industrie 
außer Kraft

Berlin, den 22. Juli 1960
Der Vorsitzende 

der Staatlichen Plankommission
I. V.: W o l f  

Mitglied der Staatlichen Plankommission

Anlage
zu vorstehender Anordnung

Sortimentslistc für Flaschen,
Gläser und Deckel

I. Flaschen
Gruppe A:A Wein- und Sektflaschen

Al Weißweinflaschen 0,35
A 2 do. 0,7
A3 do. 1.0
A4 Rotwein flaschen 0,35
A 3/1 do. Flachboden 0,7
A 5/2 do. Tiefboden 0,7
A 5/3 do. 0,75
A 6 do. 1.0
A 7 komb. Weinflaschen 0,7
A 8 Sektflaschen 0,75
A 9 do. 0.83
A 10 do. 0,35
All do. 0,7

Gruppe B: Spirltuosenflaschcn
B 1/1 Weinbrandflaschen 0,35
B 1/2 do. Tiefboden 0,35
B 2/1• do. 0,7
B 2/2 do. Tiefboden 0,7
B 3 Fockingflaschen 0,35
B 4 do. 0,7
B 5 Kabinettflaschen 0.35
B 6 do. 0,7
B 7 Steinhägerflaschen 0,35
B 8 do. 0.7
B 9 Vierkantflaschen 0,35
B 10 do. 0,7
B 11/1 Taschen flaschen 0,1
B 11/2 Spirituosenflaschen 0,2

Gruppe C: Kronenkorkflaschen

Cl Kronenkorkflaschen 0,25
C 2 do. 0,33
C 3 do. 0,35
C 4 do. 0,05
C 5 do. 0,65
CC do. 0,66
C 7 do. 0,68
c m do. 0,7
C 8/2 Grobhals-

0,7kronenkorkflaschen
C 9

•
Kronenkorkflaschen 0,72

CIO do.

Doppelringflaschen 
mit Kronenkork

CC1 Doppelringflaschen
0,25mit Kronenkork

CC 2
•

Doppelringflaschen
0,25mit Gewinde

CC 3 Doppelringflaschen
0,35mit Kronenkork

CC4 Doppelringflaschen
0,35mit Gewinde


